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Finanzielle Unterstützung 
der Forstwirtschaft � Teil 2

Der Waldfonds bietet umfassende Förderpakete für Waldbesitzer.  

Dipl.-Ing. Johannes Kircher BSc.

Der Waldfonds unterstützt 
seit 2020 österreichische 
Waldbesitzer, um die Fol-

gen von Extremwetter, Bor-
kenkäfer und hohen Schad-
holzmengen zu bewältigen. In 
Kärnten stehen besonders die 
Maßnahmen M1 bis M6 im 
Fokus, die Wiederaufforstung, 
Forstschutz und den Umbau zu 
klimafitten Mischwäldern för-
dern. Aufgrund der regionalen 
Herausforderungen hat Kärn-
ten eigene Förderschwerpunk-
te festgelegt, die in einer Landes-
förderkonferenz gemeinsam mit 
Bund, Land, LK Kärnten und 
weiteren Partnern abgestimmt 
wurden. Zentral sind die Wie-
deraufforstung der Schadflä-
chen sowie Pflege- und Durch-
forstungsmaßnahmen, die über 
den „gemeinschaftlichen Rah-
menantrag“ des Kärntner Wald-
pflegevereins besonders einfach 
beantragt werden können. Ein-
zelanträge, insbesondere zu 
M4 und M6, erfolgen über das 
„Digital Service Tirol“.

Voraussetzungen
Mit jeder Förderung gehen 
auch entsprechende allgemei-
ne Voraussetzungen einher, die 
im Voraus geprüft werden müs-
sen. So auch beim Waldfonds – 
dazu zählen:

	� Der Projektbeginn 
darf nicht vor dem 
Einreichdatum erfolgen. 

	� Jeder Förderantrag muss 
Mindestkosten von 
1000 Euro aufweisen.

	� Betriebe über 100 ha müs-
sen einen Waldbewirtschaf-
tungsplan oder ein gleich
wertiges Instrument (Teil-
nahmebestätigung PEFC 
und Einheitswertbescheid) 
vorlegen.

	� Es darf keine flächenhafte 
Gefährdung des Bewuchses 
durch jagdbare Tiere gemäß 
§ 16 Abs. 5 Forstgesetz 1975 
sowie nach § 71 Kärntner 
Jagdgesetz 2000 vorliegen.

Aufforstungen
Je Fördermaßnahme gelten wei-
tere spezifische Bedingungen:

	� Mindestens 75 % der auf-
geforsteten Pflanzen müs-
sen sich an der natürlichen 
Waldgesellschaft orientieren.

	� Es sind an den Standort 
angepasste Herkünfte zu 
verwenden.

	� Robinie, Götterbaum, 
Eschenahorn und laut 
Forstgesetz 1975 nicht-
forstliche Pflanzen werden 
nicht gefördert.

	� Geförderte Flächen müssen 
bis zur Sicherung der Kultur 
instand gehalten werden.

	� Die Mindestfläche (pro Teil-
fläche) beträgt 0,1 ha.

	� Die Aufforstung ist mit 
max. 3000 Stück/​ha be-
grenzt.

	� Seltene Baumarten sind: 
Bergulme, Eibe, Elsbeere, 
Feldahorn, Feldulme, Flatter-
ulme, Hopfenbuche, Manna
esche, Speierling, Spitz-
ahorn, Wildapfel, Wildbirne.

	� Seltene Baumarten sind mit 
max. 100 Stück/​ha begrenzt.

	� Etwaige Schutzeinrichtungen 
(flächiger Zaun, Einzelschutz) 
sind laufend an die ent-
sprechende Wild- und/​oder 
Schneesituation anzupassen.

	▪ Einzelschutz: Rehwild  
1,2  bzw. 1,5 m Höhe, 
Rotwild 1,8 m Höhe 

	▪ Flächiger Zaun:  
Rehwild 1,6 m Höhe, 
Rotwild 2,0 m Höhe

	� Es sind möglichst abbauba-
re Stammschutzhüllen (z. B. 
aus Holz, Zellulose, Karton) 
sowie Befestigungsstäbe aus 
Holz zu verwenden.

	� Ein Einzelschutz ist nur bei 
seltenen Baumarten möglich.

	� Die flächige Zäunung ist mit 
0,5 ha begrenzt (bei hohem 
Tannen- bzw. Eichenanteil 
von mind. 60  % können bis 
zu 1 ha eingezäunt werden).

	� Ein Mindestabstand 
zwischen geförderten 
Zaunflächen von 100 m, 
innerhalb der Betriebsfläche, 
ist einzuhalten.

	� Eine Zäunung von Fichten-
monokulturen (Fichte rein) 
ist nicht möglich.

	� Naturverjüngungskerne kön-
nen auch eingezäunt werden.

	� Alternativ kann auch ein 
Kleingruppenschutz (Drei-
eckszäune) verwendet wer-
den, der mit max. 450 lm/​ha 
gefördert wird.

	� Nach der Erfüllung des 
Schutzzwecks sind alle nicht-
abbaubaren Schutzeinrich-
tungen umgehend aus dem 
Wald zu entfernen.

Jungbestandspflege
	� Bei Pflegezielen ist ein 
mindestens 75%iger Anteil 
von heimischen Baumarten 
zu berücksichtigen.

	� Bei der Jungbestandspflege 
sind eine wirkungsvolle 
und flächige Stammzahl
reduktion sowie Struktur

Zehn Maßnahmen der 
forstlichen Förderung 
im Rahmen des Wald-
fonds (verändert nach 
www.waldfonds.at)
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pflege mittels Pflegezellen 
bzw. Mischwuchsregulie-
rung erforderlich.

	� Die mittlere Bestandeshöhe, 
basierend auf den aktuellen 
Höhenklassen des KAGIS, 
darf 10 m nicht übersteigen.

	� Eine Jungbestandspflege 
unter Schirm (zwei
schichtiger Bestand) ist 
jedoch möglich.

	� Die Mindestfläche (pro Teil-
fläche) beträgt 0,1 ha.

	� Bei Nadelholzbeständen 
ist die Stammzahl in der 
Oberschicht auf unter 2000 
Stk./​ha zu reduzieren.

	� Mischbaumarten sind gezielt 
zu fördern.

	� Die Grünbiomasse muss im 
Bestand verbleiben, und Forst-
schutzvorkehrungen sind ein-
zuhalten (Trennschnitte auf 
50 cm sind durchzuführen, 
um bruttaugliches Material zu 
vermeiden).

	� Das überwiegende Entfernen 
der Hasel (Corylus avellana) 
sowie von Gewächsen der 
Gattung Rubus (z. B. Brom-
beere, Himbeere) wird im 
Rahmen der Jungbestands-
pflege nicht gefördert.

Erstdurchforstung
	� Bei Pflegezielen ist ein 
mindestens 75%iger Anteil 
von heimischen Baumarten 
zu berücksichtigen.

	� Bei der Erstdurchforstung 
ist eine Entnahme von 
Bäumen zur Begünstigung 
der Z-Stämme (Markierung 
= Auszeige) bzw. von Misch-
baumarten vorzunehmen.

	� Die mittlere Bestandeshöhe, 
basierend auf den aktuellen 
Höhenklassen des KAGIS, 
darf 20 m nicht übersteigen.

	� Die Mindestfläche (pro Teil-
fläche) beträgt 0,1 ha.

	� Mischbaumarten sind gezielt 
zu fördern.

	� Ein sichtbarer Eingriff in das 
Kronendach ist vorzuneh-
men (Niederdurchforstun-
gen werden nicht gefördert).

	� Die Grünbiomasse (Abzop-
fen, Grobentasten) muss 
im Bestand verbleiben, und 
Forstschutzvorkehrungen 
sind einzuhalten (Trenn-
schnitte auf 50 cm sind 
durchzuführen, um brut-
taugliches Material zu ver-
meiden).

	� Eine pflegliche Nutzung wird 
vorausgesetzt – max. 10 % 
an Ernteschäden (Z-Bäume) 
sind zulässig.

	� Für eine hochmechanisier-
te Holzernte (z. B. Harvester, 
Baumverfahren mit Prozes-
soraufarbeitung) sind keine 
Standardkosten vorgesehen.

	� Das überwiegende Entfernen 
der Hasel (Corylus avellana) 
sowie von Gewächsen der 
Gattung Rubus (z. B. Brom-
beere, Himbeere) wird im 
Rahmen der Erstdurchfors-
tung nicht gefördert.

Die Höhe der Förderung berech-
net sich bei nahezu allen wald-
baulichen Fördermaßnahmen 
auf Grundlage von definierten 
„Standardkosten“. Diese be-
ziehen sich meist auf die Flä-
che (z. B. Jungbestandspflege), 
Stückzahl (z. B. Aufforstung) 

oder Erntemenge. Das tatsäch-
liche Fördervolumen berech-
net sich auf Basis der Kennzahl 
nach dem Waldentwicklungs-
plan (WEP). Liegt eine WEP-
Kennzahl von über 123 vor, wird 

ein Fördersatz von 80 % heran-
gezogen, liegt sie darunter, von 
60 % . In der Tabelle werden die 
wichtigsten Standardkosten für 
die waldbaulichen Fördermaß-
nahmen dargelegt:

Beispiel einer geförderten Dickungspflege unter der Einhaltung aller 
Fördervoraussetzungen.�  Landesforstdienst

Errichtung eines Kleingruppenschutzes (Dreieckszaunes).�  Thomas Leitner

Aufforstung  
Kosten pro Stück bzw. Laufmeter in Euro
Laubholz 3,50
Seltene Baumart (Bergulme, Eibe, Elsbeere, Feldahorn, 
Feldulme, Flatterulme, Hopfenbuche, Mannaesche, 
Speierling, Spitzahorn, Wildapfel, Wildbirne)

6,80

Fichte 1,70
Weißtanne 3,10
Zirbe 3,80
Sonstiges Nadelholz 2,50
Einzelschutz (nur bei seltenen Baumarten möglich) 5,40
Flächiger Zaunschutz Rehwild (<30 % Hangneigung) 6,00
Flächiger Zaunschutz Rehwild (<30 % Hangneigung) 8,00
Flächiger Zaunschutz Rotwild 15,00

Jungbestandspflege und Erstdurchforstung
Kosten pro Hektar in Euro
Jungbestandspflege 1650,–
Erstdurchforstung ohne Tragseilgerät 1650,–
Erstdurchforstung mit Tragseilgerät 3250,–

QR-Code scannen & registrieren: 
waldverband-ktn.at/mitmachenIHR PARTNER IM WALD

Waldverband Kärnten – gemeinsam stark für unseren Wald und unsere Zukunft.

Unsere Mitglieder sind unsere Arbeitgeber. Regelmäßiger und 
aktueller Informationsfluss ist die Grundlage für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit. Wir stehen mit Erfahrung und Marktkenntnis an 
ihrer Seite. Jetzt kostenlose Probemitgliedschaft anmelden!

Als Waldbesitzer und Funktionär kenne ich  
die Praxis aus erster Hand – deshalb setze ich  
mich dafür ein, Waldbesitzern verlässliche und  
praxisnahe Informationen bereitzustellen.
Karl Heinz Schilcher,  
Waldbesitzer und Funktionär

„

“


